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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1972

Norm

StGB §11 E

Rechtssatz

Selbst höchstgradigen A2ekten kann nur ausnahmsweise bei Gleichwertigkeit mit einem der übrigen im § 2 StG

(nunmehr § 11 StGB) genannten Krankheitszustände nach ihrer Bedeutung für die Willensbildung (Ausschaltung der

Diskretionsfähigkeit oder Dispositionsfähigkeit) schuldausschließende Wirkung im Sinne der lit c dieser Gesetzesstelle

zuerkannt werden.
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